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Vau von Wngplatzeli
Der Reichsminister für Volksaufklärung und

Propaganda hat der Landcsstelle Baden-Würt¬
temberg des Reichsministeriums für Volksauf¬
klärung und Propaganda (Karlsruhe , Erb¬
prinzenstraße IS) die Entscheidung über die
Auswahl der zu errichtenden Thingplätze für
das Land Baden übertragen . Gemeinden oder
Körperschaften , die sich mit der Absicht der Er¬
richtung von Thingplätzen tragen , werden da¬
rauf aufmerksam gemacht, daß sie dies der
Landesstelle anzümelden und vor dem Baube¬
ginn ihre Pläne einzureichen haben . Thing¬
plätze, die ohne vorherige Genehmigung errich¬
tet wurden, werden zur Bespiclung und zur
Veranstaltung von Freilichtaufführungen nicht
zngelaffen .

Die Veranstaltung von Aufführungen unter
freiem Himmel darf gemäß der Anordnung
der Rcichsthcaterkammer v . 9 . 1 . 1934 nur mit
Genehmigung des Leiters der Landcsstelle Ba¬
den - Württemberg des Rcichsministeriums für
Volksaufklärung und Propaganda bezw. der
ihm unterstehenden „Badischen Spielgemcin-
schaft für nationale Festgestaltung" stattfinden.
ES wird in diesem Zusammenhang darauf hin-
gcwiescn , daß die Bezeichnung „Spielgcmcin-
schaft für nationale Festgestaltung" ausschließ¬
lich der dem LandcSstellcnlciter unterstehenden
Organisationen Vorbehalten ist . Gesellschaften,
Vereine oder sonstige Unternehmungen werden
vor einer mißbräuchlichen Verwendung dieser
oder einer ähnlichen Bezeichnung gewarnt.

Überwachung des Straßenverkehrs
Tie Pressestelle beim Staatsministerium

teilt folgendes Preisausschreiben des Herrn
Ministers des Innern mit :

1 . Im Rahmen einer im Laufe dieses Jahres
von den Polizeibehörden durchgeführten Ver-
kchrserziehungöwoche soll die Oesfentlichkeit in
der Presse über die Notwendigkeit der Ver-
kchrsdiszipliu belehrt und aufgeklärt werden .
Um ein möglichst vielseitiges Material unter
Verwertung der praktischen Erfahrung von
Polizeibcamtcn und Kraftfahrern zu erhalten,
ist jeder Angehörige der badischen inneren Ver¬
waltung , insbesondere die Beamten der badi¬
schen Polizei , Gendarmerie und der Geheim¬
polizei, sowie jeder Angehörige des NSKK . —
Bereich Baden — und DD AE . — Gau Ba¬
den — zur Teilnahme berechtigt .

2 . Es können eingereicht werden kurze für
die Presse bestimmte Artikel ernsten oder hu¬
moristischen Inhalts sowie Leitsätze oder Zeich¬
nungen , die geeignet sind , auf die Bevölkerung
ober einzelne Kreise der Wcgbenutzer ver¬
kehrserziehend zn wirken. Der Umfang üet
Einsendung darf 75 Schreibmaschinenzeilen
nicht überschreiten . Die Einsendungen müssen
selbst verfaßt und dürfen noch nicht veröffent¬
licht sein. Besonders eriviinscht sind fortlau¬
fende Artikelreihen über verschiedene Einzel¬
sragen aus dem Gebiet des Verkehrs.

3 . Mit der Einsendung geht baS Recht zur
vollständigen oder gekürzten Veröffentlichung
auf das Ministerium des Innern über . Ueber
die Gewinnverteilung entscheidet ein PrciS -
richterkollcgium , das aus den Sachbearbeitern
Meines Ministeriums und einem Vertreter der
Landesstelle Baden—Württemberg deS Rcichs -
MinisteriumS für Volksaufklärung und Pro¬
paganda in Karlsruhe besteht, unter Ausschluß
des Rechtsweges .

4 . Als Preise werben auSgcsetzt:
1 . Preis : Hitler : „Mein Kampf "
2 . PreiS : Dietrich: „Mit Hitler in die Macht"
8- Preis : Göring : „Aufban einer Nation".
Weitere Trostpreise werden in Aussicht gestellt.

ö . Die Einsendung der einseitig mit Schreib¬
uraschine geschriebenen Manuskripte hat bis
81 - März einschließlich in doppeltem Umschlag
° n das Ministerium des Innern zu erfolgen.
Der innere Umschlag ist mit dem Kennwort :
"Verkchrsdisziplin" zu versehen . Tie Einsen¬
dungen müssen die genaue Anschrift des Ver¬
fassers mit Berufsangabe und der Angabe , ob
" dem NSKK. oder DDA '.H augchört, ver¬
sehen sein.

Was macht Ihr mit euer« Lichtbildern
vom Arbeilerurlnuberzug ?

Die NS . - Gemeinschaft „Kraft durch Freude",
Gau Bade» , Karlsruhe , Schützenstr . 16 teilt mit :

Die erste Urlanbsfahrt „Kraft durch Freude"
ist burchgeführt und beendet . 1666 rheinische Ar
beiter sind froh und erholt wieder an ihre Ar¬
beitsstätte zurückgekehrt, Mit Freude überblik-
,
n wir die Auswirkungen dieser wahrhaft so -

Stalen Tat .

Unendlich viele Fotos sind anläßlich des er¬
sten Arbeiterurlauberzugs in den Schwarzwald
gemacht worden. Noch ist die Erinnerung frisch ,
man zeigt die Bilder überall, doch eines Tages
geht dieses und jenes verloren und auch die Er¬
innerung schwindet. ES war der erste Arbei¬
ter -Urlauberzug , wir wollen dieses große Er¬
eignis späteren Generationen im Bild bewah¬
ren.

Die NS .- Gcmeinschaft „Kraft durch Freude",
Gau Baden, bittet deshalb alle Presse -, BernfS-
und Amateurfotographen in Baden, sowie die
Redaktionen der in Baden erscheinenden Zei¬
tungen, Bildmaterial , Berichte , Zeitungsaus¬
schnitte und Artikel über den ersten Arbcitcr»
Urlauberzug gesammelt zur Verfügung zu stel¬
len.

Erwünscht sind nicht nur Bildberichte von den
Empfängen, der Eiscnbahnfahrt, sondern auch
Fotos , die den Arbeiterurlauber in Verbindung
mit unserer schönen Schwarzwaldheimat und
in freundschaftlicher Verbundenheit mit unse¬
rem Schwarzwälder Volksgenossen zeigen . Gut
gelungene Fotos sind in dreifacher Ausferti¬
gung mit genauer Beschriftung auf der Rück¬
seite eines jeden Bilde? , unter Angabe des
Vorgangs , der Ocrtltchkeit und des Datums ,
sowie Name und Anschrift des Autors an die
NS . - Gcmeinschaft „Kraft durch Freude"

, Gau
Baden, Karlsruhe , Schützenstr . 16 zu senden.

Zeigt, daß Ihr auch hier gewillt seid , mitzu-
helfcn an dem großen Werk unseres Führers !

Sle Sllke -er Sparkaisen bei -er
Arbeitsbeschaffung

Die deutschen Sparkassen haben im Jahre
1933 einen überraschend starken Einlagcnzu-
wachs gehabt - dessen Höhe einschließlich der
Zinsgutschriften nicht weit hinter einer Mil¬
liarde Reichsmark zurückgeblieben ist . Sie haben
die ihnen neu zngcflosscncü Gelder soweit ir¬
gend möglich dazu benutzt , neue Kredite her -
auszugeben. Freilich sind noch nicht überall die
Spuren der Krise des Jahres 1981 verwischt,
so daß ' noch ' nicht überall zu Nenauslcih'ungen
geschritten werden' konnte , aber cs ist doch recht
beachtlich , wie stark von den Sparkassen die
Belebung der Wirtschaft und damit die Ver¬
minderung der Arbeitslosigkeit schon unterstützt
ivordcn ist . Allein für die Instandsetzung nnd
den Umbau von Wohnungen find nach den bis
jetzt vorliegenden statistischen Ermittlungen
mindestens 75 bis 89 Millionen RM . bewilligt
worden - Bon diesem Betrag entfallen auf die
badischen Sparkassen nach dem Stand vom 1.
Februar 1934 - etwa ü bis 6 Millionen RM .

Es ist . hierbei zn beachten, daß diese Beträge
durchaus nicht die Gesamtsumme der von den
Sparkassen neu gewährten Kredite darstellen ,
da sie ja auch noch anderweitige Darlehen an
den Mittelstand und an die schwächeren Bevöl-
kernngskreise geben . In der Zeit bis zum 31.
3 . 1934, dem Ablauf der Jnstandsctzungshilfe
der Reichsregierung, werden voraussichtlich
mindestens weitere 29 Millionen ( in Baden
weitere 2 Millionen) dazukommen , so daß man
mit rund 109 Millionen RM . ( in Baben 7—8
Millionen RM .) JnstandsetzungSkrebiten für
die deutsche Bauwirtschaft und die damit zusam¬
menhängenden Gewerbe rechnen kann . Da durch
die an manchen Stellen lang anhaltende Frost¬
periode auch eine Anzahl von Ausnahmen (Ge¬
währung von JnstandsetzungSkrebitennach dem
31 . 3 . ) gemacht werben dürften, so wird vielleicht
der genannte Betrag auch noch in entsprechen¬
dem Rahmen überschritten werden.

Soweit bisher eine Errechnung möglich ist,
ergibt sich eine durchschnittliche Höhe für die
Instandsetzungen von 1399 RM ., eine Ziffer,
die den MittelstanbScharakterder Ausleihungen
erkennen läßt, trotzdem aber nicht darüber hin -
weg täuschen darf, daß die Sparkassen kleine
und kleinste Kredite herab bis zu 25 und 29
RM . gemährt haben , und zwar nicht als Sel¬
tenheit, sondern relativ häufig.

Die Sparkassen haben also weder Mühe noch
Arbeit gescheut , auch gerade den kleinsten Haus¬
besitzern bei der Instandsetzung zu helfen , um
somit auch wieder dem Kleingewerbe der ver¬
schiedensten Art Arbeit zu geben .

Ammer wie-er nationaler Kitsch
Die erzieherische Wirkung - es Gesetzes zum

Schutz der nationalen Symbole äußert sich
zwar in einem merklichen Nachlassen der Her¬
stellung von Kitschgegenständen , doch entdeckt
man hin und wieder noch einen unverbesser¬
lichen Kitsch - Fabrikanten . Durch rechtskräftige
Entscheidung wurde, wie die Landesstelle Ba¬
den - Württemberg des Reichsministeriums für

Volksaufklärung und Propaganda mittetlt , ein
in Mannheim hergestellter silberner Ring mit
aufgelegter fcuervergolbeter Platte , auf der
ein Hakenkreuz eingraviert ist , für unzulässig
erklärt . Als gegen das Gesetz verstoßend wurde
weiterhin ein aus Lörrach stammendes „Füh-
rerspicl", wegen der Verwendung des Haken¬
kreuzes als Spielfeld nicht zugelassen .

SruLschrlstenverbot
Auf Grund der Verordnung des Reichsprä¬

sidenten zum Schutz von Volk und Staat vom
28 . Februar 1933 wird die Verbreitung nachste¬
hender Druckschriften im Inland bis auf wei¬
teres verboten :

Bolschewik — in russischer Sprache — (Sow¬
jet-Rußland, Moskau ) ,

Der Herold des Königreiches Christi (Schweiz,
Degersheim) .

*

Die Badische Landesvibliothek ist von Grün¬
donnerstag bis zum Weißen Sonntag geschlos¬
sen .

ßmtUehtBehanntmtuhungcn
Staatliche Bädcrvcrwaltung Baden -Baden .

Die Staatlich « BSdervcrwaltung Baden -Baden wird
aus 1 . April 1934 aufgehoben . Die Verwaltung und
der Betrieb der Bad - nnd Kuranstalten mit Ausnahme
deS LandcsbadS und des Erholungsheims Annabcrg
werden ans dtesen Zeitpunkt von der

Bäder - und Kurverwaltung Baden -Baden ,
Anstalt der ösfcntlichcn RcchtS in Baden -Baden , ltbcr-
» onimen. Tie Angelegenheiten des Landcsbads und
der SrholnngShcimr Annaberg werden weiterhin von
der Poltzetdircktion Baden -Baden behandelt .

Karlsruhe, den 13. März 1934.
Ter Minister des Innern .

Pflanmer .

Bekanntmachung.
Sammlung 1934.

Aus Grund der BundcSratSverordnung vom 12. Fc-
brnar 1917 über Wohlfahrtspflege nnd der badischen
VollzngSverordnnng hierzu vom 24 . Februar 1917 wird
der Interkonfessionellen Kommission siir BabnhofS-
missson in Deutschland siir dar badische Staatsgebiet
di« Erlaubnis erteilt , nach Matzgab« und im Rahmen
der von der Deutschen RetchSvahngesellschast erteilten
Gcnehmigung ln der Zeit vom 1. April bis 31 . Oktober
1934 im Benehmen mit den BahnhosLvorsiänden
innerhalb der Bahnhösc der Retchsbahngcscllschaftund
in dercn unmittelbaren Umgebung öffentlich « Geld-
sammlungen zugunsten der WohlsghrtSzwcckc der Bahn -
hofrmission zu veranstalten .

Karlsruhe , den 13 . März 1934.
Der Minister des Innern .

Pflanmer .

Bekanntmachung
Sammlung 1931.

Auf Grund der Bunderratrverordnung vom 12. Fe¬
bruar 1917 über Wohlfahrtspflege und der badischen
VollzugSverordnung hierzu vom 24 . Februar 1917 wer¬
den für da» badische Staatsgebiet nachstehend « Damm¬
lungen gestattet:

, 1 . NS .-volkrwo- lsahrl , » an Baden Karlsruhe,
Baumetsterstr . 7.

Haus - und Stratzenfammlung am 1 . und 2 . April,
am 12. und 13 . Mat , am 16. und 17. Juni , am 30.
Juni und 1 . Juli , am 4 . und 5. August, am 1 . und
2 . September 1934 .

2 . ArbetlSgemeinschast vadtschcr Gedrcchlichenverbänd«
( Beretn für badische Taubstumme , badischer Blinden -
veretn und Badischer Krüppelsürforgevrretn )

Fretburg . Br ., Karlstr . 87.
Dtratzensammlung am 7. und 8 April 1934,
HauSsammlung vom 7 . dir 13. April 1934.

3. Gesamtverbaud der Inneren Misston tn Baden , Tih
KarlSruhe .

Dtratzensammlung am 14. und 12. April 1934,
HauSsammlung vom 14 . bi » 20 . Aprll 1934 .

4 . Reichsverband für deutsche Jugendherbergen, Gau
Baden , Karlsruhe, BiSmarckslr. 10.
Dtratzensammlung am 21 . und 22 . April 1934,
HauSsammlung vom 21 . bis 27 . April 1934.

2 . Deutscher CarltaSverband «. v . Fretburg t . Br.
WerthmannhauS .

Dtratzensammlung am 5. und 6 . Mal 1934,
HauSfammlung vom 2. btS 11 . Mat 1934.

6 . ArbeltSgemetnschast der Freien WohlfahrtSverbänd «
Karlsruhe , Baumetsterstr . 7

zur Durchführung der MUilcrcrholungSfllrsoige .
Dtratzensammlung am 26. und 27. Mat 1934,
HauSsammlung vom 26 . bSt 31 . Mai 1934.

7 . FliegerlandeSgruPPe VIII/Badcn des Deutschen Luft,
sportverbander Mannheim .
Dtratzensammlung vom 1 . btS 3 . Juni 1934.
HauSsammlung vom 1 . dir 8 . Inns 1934.

8 . Landesverband Baden des deutschen Roten Kreuze »
- Karlsruhe, Katserallee 10.

'
Etratzensammlnng am 9 . und 10. Juni 1934,
HauSsammlung vom 9 . dir 12. Juni 1934.

9. Badischer Landesverband zur Bekämpsung deS Krebses
Karlsruhe , Katserallee 8.

und
Badischer Landesverband zur Bekämpfung der Tu¬
berkulose Karlsruhe , Katserallee 8 .
Dtratzensammlung am 14 . und 12 . Juli 1934,
HauSsammlung vom 12. btS 21 . Juli 1934 .
Karlsruhe , den 14 . März 1934.

Der Minister de» Innern .
Pflanmer .

Bekanntmachung.
Staatsprüfung für den mittleren technische»

Dienst im Ttefbauwcsen .
Dt« tm Fedruar 1934 ybaehalten« Staatsprüfung sür' drii mittleren technischen Dienst tm Tiesbauwcsen haben

bestanden und hierdurch » ach der Verordnung vom
21 . April 1932 die BerusSbczeichnung

„staatlich geprüstcr Bautngcntcnr '
erlangt :

Albte» Theodor ans Geltcrktndcn (Schlveiz) , Amlingcr
AlotS aus Horheim, Bctsch Otto auS Karlsruhe , Brau-
dc> Erwin ans KarlSrnlw , Göpfrich Joses auS Karls¬
ruhe, Habt Adolf aus Pforzheim , Henningcr Herbert
ans Rastatt , .Hcntzlei » Erhard a » S KlllShetm, Kappes
Karl aus Altheim , Keller Willy ans Weingarten , « och
Franz ans Bolschweil, Macndlcr JnltnS aus Heidelberg-
Wlebltngcn , Mcnzcmcr Wilhelm auS Karlsruhe , Moos
Gustav auS KarlSrnh « , Pasauah Rainer aus Wllrzburg ,
Röftler Wilhelm ans Rauenberg bet WicSloch , Rothfufj
Georg, auS Stratzburg/Ellatz , Slrteblch Otto aus
Baden -Baden , Striegel Wilhelm ans Baden -Baden ,
Thoma Feltr ans Fretburg i . Br ., Trost Albert auS
Mlllhaufen/Elfatz , Welker Karl auS GermerSbctm , WeS -
kott Ferdinand aus Barmen , Aimmcrmann Eugen auS
Fretburg t . Br ., Alfer Erwin auS Beuggen . Zöllner
Hermann aus Sinzheim .

Karlsruhe , den 12. März 1934.
Ter Finanz, und Wirischastsmlntster

Pressegesetzllch verantwortlich : F . Moraller, Karlsruhe

Deutsche Arbeitsfront un- Mer-Augeu-
Zehn vrun- fiitze für die

'
Von zuständiger Seit « wird uns mitgeteilt :
Für die Zusammenarbeit zwischen der Deut¬

schen Arbeitsfront und der Hitler -Jugend gel¬
ten von nun an folgende 10 Grundsätze :

1 . Die Hitler -Jugend bearbeitet das Gebiet
der Jugendpflege nnd ist Trägerin der staatS -
politischen Erziehung.

Die Jugend in der Deutschen Arbeitsfront
empfängt von der Deutschen Arbeitsfront so¬
ziale Leistungen und unterzieht sich in ihren
Einrichtungen der zusätzlichen Berufsschulung.

2. Die von den ReichSbetriebSgruppenlettern
und dem Leiter der Deutschen Angestelltenschaft
zur Ernennung vorgesehenen Jugendletter
werden durch die Reichsjugendführung bestä¬
tigt . Bei Meinungsverschiedenheiten einigen
sich Ser Führer der Deutschen Arbeitsfront und
der Reichsjngenbftihrer.

8 . ES ist durchznführen , daß die Bezirks - bzw.
Verbands - ( Betriebsgruppen - ) BezirkSj» genb-
leiter gleichzeitig Referenten für Berufs -
schulnng in der zuständigen Einheit der Hitler -
Jugend sind .

4 . Die Hitler -Jugend anerkennt und achtet
den Wert der Berufserzichung . Die ReichS-
jugendführung wirkt in dem Sinne auf die

Volksjugend ein, daß sie sich der zusätzlichen
Berufsschulung unterzieht.

Die Hitlerjugend führt mit der Arbeitsfront
Veranstaltungen tm Zeichen der Berufserzic¬
hung durch.

ö . Die Mitglieder der Hitler -Jugend können
an Veranstaltungen für Berufsschulung nach
Maßgabe der mit dem örtlichen HJ .-Führer
getroffenen Regelung teilnehmen.

ö. Die Jugendmitglieder der Arbeitsfront
brauchen bet Eintritt in die Hitler -Jugend
keine Aufnahmegebühr zu zahlen .

7. Dt « Jugendmttglieder der Arbeitsfront
tragen entsprechend ihrer Zugehörigkeit zur
Httler -Jugenb den Dienstanzug der HI .

8. Dte Jugendleiter der Arbeitsfront sollen
möglichst der Hitler -Jugend angehören. Sie
können aber auch Mitglieder der anderen na-
tionalsozialistischen Organisationen , wie SA .,
SS . usw. sein.

9. Wer tu Zukunft der ArbeitS -
front als Jugendlicher beitreten
will , muß Mitglied der Hitler -
Jugend werden .

19 . Die angeführten Grundsätze gelten sinn¬
gemäß für die Zusammenarbeit zwischen der
weiblichen Jugend in der Arbeitsfront und
dem Vunb deutscher Mädel.
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